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Satzungs- und Verordnungsblatt 
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Amtsblatt für die Stadt Memmingen 

 
 

 

Nr. 24 Memmingen, 17. September 2021 63. Jahrgang 
  
 
 

Datum Inhalt Seite 
 
 

 
 



 

Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 

 
Wahlbekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

zur Bundestagswahl 

 
Vom 15. September 2021 

 
 
1. Am       26.          September              2021              findet        die          Bundestagswahl      statt. 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  
 

2. Die Stadt Memmingen ist in 25 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16. August bis 5. 
September 2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr in der 

Sebastian-Lotzer-Realschule, Schlachthofstr. 32, 87700 Memmingen zusammen. 
 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder 
Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welche Bewerberin sie gelten soll, 
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und ihre Zweitstimme in der Weise, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 

Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig 
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Memmingen, 15. September 2021 
STADT MEMMINGEN 
M. Schilder 
Oberbürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Bekanntmachung  

der Stadt Memmingen 

über die Eintragung für das Volksbegehren auf 

Abberufung des Landtags 

 

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021) 

 
vom 15. September 2021 

 
 
1. Die Stadt Memmingen bildet einen Eintragungsbezirk. Es bestehen die Eintragungsmöglichkeit für 

das Volksbegehren im barrierefreien Eintragungsraum im 
 

Rathaus, Marktplatz 1, Erdgeschoss, 87700 Memmingen. 
 

Für den Eintragungsraum bestehen während der Eintragungsfrist folgende Öffnungszeiten: 
 

Montags bis Donnerstags           8:00 bis 17:00 Uhr 
Freitags                                       8:00 bis 15:00 Uhr 
Samstags                                    9:00 bis 13:00 Uhr 
Mittwoch, 27. Oktober 2021        8:00 bis 20:00 Uhr 

 
Im Klinikum, Alten(wohn)- und Pflegeheimen sowie der Justizvollzugsanstalt werden bei Bedarf 
besondere Eintragungsräume eingerichtet. Die jeweiligen Öffnungszeiten werden mit deren 
Leitungen vereinbart. 

 
2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sich nur in einem Eintragungsraum des Eintragungsbezirks 

eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie geführt wird. Die Stimmberechtigten haben ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung mitzubringen. 

 
3. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorlage ihres 

Personalausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in 
Bayern eintragen. 

 
4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sein/ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Stellvertretung ist unzulässig; es besteht keine Möglichkeit, die Eintragung brieflich zu erklären. Die 
Eintragung kann nicht zurückgenommen werden. 

 
5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Volksbegehrens herbeiführt oder 

das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzbuchs). 

 
6. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration nach 

Art. 84 i.V.m. Art. 65 LWG, veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 30 vom 30. Juli 2021: 
 

Zulassung eines Volksbegehrens auf 
Abberufung des Landtags 

 
Bekanntmachung  

des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20 
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I. 
 

 Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
die Zulassung eines Volksbegehrens auf Abberufung des Landtags beantragt. 

 
 Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat dem Zulassungsantrag 

stattgegeben und macht den Gegenstand des Volksbegehrens nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 
65 Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes (LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landeswahlordnung 
(LWO) bekannt: 

 
II. 

 
Volksbegehren auf Abberufung des Landtags 

 
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten begehren gemäß Art. 83 des Landeswahlgesetzes die 
Abberufung des Bayerischen Landtags.“ 
 

III. 
 
Die Eintragungsfrist beginnt am Donnerstag, dem 14. Oktober 2021, und endet am Mittwoch, 
dem 27. Oktober 2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Eintrag der Unterzeichnungserklärungen bereit; die 
Antragsteller des Volksbegehrens haben die Eintragungslisten den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. September 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 78 LWO). Die 
Gemeinden machen nach Empfang der Eintragungslisten bekannt, wann und wo Eintragungen für 
das Volksbegehren geleistet werden können (§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten für das 
Volksbegehren werden in allen Gemeinden Bayerns aufgelegt. 
 
Als Beauftragter des Volksbegehrens wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: Starzell 29, 84432 
Hohenpolding; Tel. 08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.de), als sein Stellvertreter 
Herr Karl Hilz (Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 LWG). 
 
 

 
Memmingen, 15. September 2021 
STADT MEMMINGEN 
Manfred Schilder 
Oberbürgermeister 
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